
Anhang 1 
 
§§ 16-18 Staatsvertrag über das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF-
Staatsvertrag) vom 31. August 1991, in der Fassung des 19. 
Rundfunkänderungsstaatsvertrags, in Kraft getreten am 01.10.2016 
 
§ 16 Geltung von Datenschutzvorschriften  
 
Soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist, sind für den Datenschutz 
beim ZDF die jeweils geltenden Vorschriften des Landesgesetzes zum 
Schutze des Bürgers bei der Verarbeitung personenbezogener Daten des 
Landes Rheinland-Pfalz anzuwenden.  
 
§ 17 Datenverarbeitung für journalistisch-redaktionelle Zwecke  
 
(1) Soweit personenbezogene Daten durch das ZDF ausschließlich zu 
eigenen journalistisch-redaktionellen Zwecken verarbeitet werden, gelten nur 
die für das Datengeheimnis und für die Datensicherung maßgeblichen 
Vorschriften des Landesgesetzes zum Schutze des Bürgers bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten des Landes Rheinland-Pfalz in der 
jeweils geltenden Fassung.  
 
(2) Führt die journalistisch-redaktionelle Verwendung personenbezogener 
Daten zur Verbreitung von Gegendarstellungen des Betroffenen oder zu 
Verpflichtungserklärungen, Verfügungen oder Urteilen über die Unterlassung 
der Verbreitung oder über den Widerruf des Inhalts der Daten, so sind diese 
Gegendarstellungen, Unterlassungserklärungen oder Widerrufe zu den 
gespeicherten Daten zu nehmen und dort für dieselbe Zeitdauer 
aufzubewahren wie die Daten selbst sowie bei einer Übermittlung der Daten 
gemeinsam mit diesen zu übermitteln.  
 
(3) Wird jemand durch eine Berichterstattung in seinem Persönlichkeitsrecht 
beeinträchtigt, kann der Betroffene Auskunft über die der Berichterstattung zu 
Grunde liegenden zu seiner Person gespeicherten Daten verlangen. Die 
Auskunft kann nach Abwägung der schutzwürdigen Interessen der Beteiligten 
verweigert werden, soweit  
 
1. aus den Daten auf Personen, die bei der Vorbereitung, Herstellung oder 

Verbreitung von Rundfunksendungen berufsmäßig journalistisch 
mitwirken oder mitgewirkt haben, geschlossen werden kann,  

2. aus den Daten auf die Person des Einsenders oder des Gewährträgers 
von Beiträgen, Unterlagen und Mitteilungen für den redaktionellen Teil 
geschlossen werden kann,  

3. durch die Mitteilung der recherchierten oder sonst erlangten Daten die 
journalistische Aufgabe des ZDF durch Ausforschung des 
Informationsbestandes beeinträchtigt würde.  

 



Der Betroffene kann die Berichtigung unrichtiger Daten oder die Hinzufügung 
einer eigenen Darstellung von angemessenem Umfang verlangen.  
 
§ 18 Datenschutzbeauftragter  
 
(1) Das ZDF bestellt einen Beauftragten für den Datenschutz, der an die Stelle 
des Landesbeauftragten für den Datenschutz tritt. Die Bestellung erfolgt auf 
Vorschlag des Intendanten durch den Verwaltungsrat für die Dauer von vier 
Jahren. Eine Wiederbestellung ist zulässig. Das Amt des Beauftragten für den 
Datenschutz kann neben anderen Aufgaben innerhalb des ZDF 
wahrgenommen werden.  
 
(2) Der Beauftragte für den Datenschutz ist in Ausübung seines Amtes 
unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. Er untersteht der Dienstaufsicht 
des Verwaltungsrates.  
 
(3) Der Beauftragte für den Datenschutz überwacht die Einhaltung der 
Datenschutzvorschriften dieses Staatsvertrages, des Landesgesetzes zum 
Schutze des Bürgers bei der Verarbeitung personenbezogener Daten des 
Landes Rheinland-Pfalz und anderer Vorschriften über den Datenschutz bei 
der gesamten Tätigkeit des ZDF. Dem Beauftragten für den Datenschutz ist 
dabei  
 
1. insbesondere Auskunft zu Fragen sowie Einsicht in alle Unterlagen und 

Akten zu gewähren, die im Zusammenhang mit der Verarbeitung 
personenbezogener Daten stehen, namentlich in die gespeicherten 
Daten und die Datenverarbeitungsprogramme, 

2.  jederzeit Zutritt zu allen Diensträumen zu gewähren. 
 
Gesetzliche Geheimhaltungsvorschriften können einem Auskunfts- oder 
Einsichtsverlangen nicht entgegengehalten werden.  
 
(4) Über das Ergebnis der Überwachung unterrichtet der Beauftragte für den 
Datenschutz den Intendanten. Damit kann er Vorschläge zur Verbesserung 
des Datenschutzes, insbesondere zur Beseitigung von festgestellten Mängeln 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, verbinden. Abs. 5 bleibt 
unberührt.  
 
(5) Stellt der Beauftragte für den Datenschutz Verstöße gegen Vorschriften 
über den Datenschutz oder sonstige Mängel bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten fest, so beanstandet er dies gegenüber dem 
Intendanten und fordert ihn zur Stellungnahme innerhalb einer angemessenen 
Frist auf. Gleichzeitig unterrichtet er den Verwaltungsrat. Von einer 
Beanstandung kann abgesehen werden, wenn es sich um unerhebliche 
Mängel handelt oder wenn ihre unverzügliche Behebung sichergestellt ist.  
 



(6) Die vom Intendanten nach Abs. 5 Satz 1 abzugebende Stellungnahme soll 
auch eine Darstellung der Maßnahmen enthalten, die aufgrund der 
Beanstandung des Beauftragten für den Datenschutz getroffen worden sind. 
Der Intendant leitet dem Verwaltungsrat gleichzeitig eine Abschrift der 
Stellungnahme gegenüber dem Beauftragten für den Datenschutz zu.  
 
(7) Der Beauftragte für den Datenschutz erstattet dem Verwaltungsrat alle 
zwei Jahre, erstmals zum 1. Oktober 1992, einen Bericht über seine Tätigkeit, 
der auch dem Landesbeauftragten für den Datenschutz für Rheinland-Pfalz zu 
übersenden ist. Weitere Berichte im Einzelfall erstattet der Beauftragte für den 
Datenschutz auf Anforderung des Verwaltungsrates.  
 
(8) Jedermann hat das Recht, sich unmittelbar an den Beauftragten für den 
Datenschutz zu wenden, wenn er der Ansicht ist, bei der Verarbeitung seiner 
personenbezogenen Daten durch das ZDF in seinen schutzwürdigen 
Belangen verletzt zu sein. 
 


